
 Welche Voraus-
setzungen muss 
man erfüllen? 
Personen, die  

✓ mindestens fünf Jahre in 

Deutschland leben und  

✓ ihren eigenen Lebensunter-

halt sichern können,  

können nach den neuen Regelun-

gen die deutsche Staatsbürger-

schaft beantragen.  

Wer schon  

✓ integriert ist und  

✓ die deutsche Sprache gut 

spricht 

kann auch schon nach drei Jahren 

die Einbürgerung beantragen.  

Die ursprüngliche Staatsangehörig-
keit muss nicht mehr abgegeben 

werden. 

Hier ist eine Checkliste, um einzu-
schätzen, ob die notwendigen Vo-

raussetzungen erfüllt werden:  

Kurzlink: tinyurl.com/checkeinbu-

ergerung   

  

Wo muss ich die 
deutsche Staats-
bürgerschaft 
beantragen? 
 

Für die Beantragung der Staatsbürger-

schaft sind die lokalen Einbürgerungs-
behörden zuständig. Je nach kommuna-

ler Struktur sind das die Bürgerämter 

oder Einwanderungsbehörden. Informa-
tionen dazu finden sich auf der Webseite 

der kommunalen Verwaltung. Oft finden 

sich dort auch spezifische Informationen, 
wie die zuständige Behörde den Einbür-

gerungsprozess vornimmt und ob die 

Staatsbürgerschaft auch online bean-

tragt werden kann.  

Ziel ist es, die Beantragung so weit wie 

möglich zu digitalisieren und zu vereinfa-
chen. Trotzdem kann die Beantragung 

der deutschen Staatsangehörigkeit eins 
bis zwei Jahre dauern. Etwas Geduld ist 

notwendig.    

 
Die Integrationsbeauftragte der Bundes-

regierung bietet auf ihrer Webseite hilf-

reiche Informationen an.  

Kurzlink: tinyurl.com/2zyuyyta  

  

 

 

 

 

 

 

 

Neue Regelungen zur Einbürgerung  
 

Wie geht das jetzt 
mit der Einbürge-
rung? 

 

www.dgb.de 

https://www.einbürgerung.de/fragebogen.php
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/ich-moechte-mehr-wissen-ueber/einbuergerung/der-weg-zum-deutschen-pass-1869146


Neue Möglich-
keiten für die 
deutsche Staats-
bürgerschaft   
Die Bundesregierung hat das Staats-

angehörigkeitsrecht umfassend re-

formiert und den Zugang zur Staats-

bürgerschaft erleichtert. Seit dem 27. 

Juni 2024 gelten andere Vorausset-

zungen als bislang.  

Durch die Reform des Staatsangehö-

rigkeitsrechts sind nun mehrere 

Staatsangehörigkeiten erlaubt. 

Menschen können mehrere Pässe ha-

ben und müssen sich nicht mehr für 

einen entscheiden. Viele hatte das 

bisher davon abgehalten, die deut-

sche Staatsangehörigkeit anzuneh-

men. Jetzt können Eingebürgerte, die 

hier leben, arbeiten und Steuern zah-

len, auch politisch voll teilhaben und 

mitwirken.  

Wenn ihr als Betriebsrat oder Ver-

trauensperson von Kolleg*innen mit 

nichtdeutschem Pass angesprochen 

werdet, wie das jetzt läuft mit der Be-

antragung der deutschen Staatsange-

hörigkeit, gebt den Flyer weiter. Er 

enthält erste Informationen, was Ein-

bürgerungswillige tun müssen.  

  

Welche Gründe 
sprechen für eine 
Einbürgerung? 
 

Personen mit einem deutschen Pass   

✓ können sich ihren Beruf und ihre 

Tätigkeit frei wählen   

✓ können sich nach Wunsch unbe-

fristet in Deutschland aufhalten, 

ohne dies bei den Behörden be-

stätigen zu lassen 

✓ haben automatisch die EU-

Staatsbürgerschaft und können 
sich frei in der EU bewegen und 

arbeiten 

✓ haben das volle aktive und pas-

sive Wahlrecht 

✓ haben eine weitgehende Reise-
freiheit und können den konsula-

rischen Schutz Deutschlands in 

Anspruch nehmen  

 

Dies stellt aus der Sicht der Gewerkschaf-

ten gute Gründe dar, den deutschen Pass 

zu beantragen! 
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Außerdem helfen Gewerkschaften und DGB weiter! 

 
 

 


